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§ 1 |Geltungsbereich| 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge 

zwischen der VD2 GmbH, vertreten durch die 

Geschäftsführerin Nadine Rauß, Singapurstr. 

15, 20457 Hamburg (nachfolgend: „Anbieterin“ 

oder „VD2“), und ihren Kunden (nachfolgend: 

„Kunde“), die die zeitlich befristete Überlas-

sung der VD2-SaaS-Plattform (nachfolgend: 

„Plattform“ „Software“ oder „Anwendung“) als 

Software as a Service bzw. Schnittstellen (insb. 

das Online-Fragebogentool „Erstellung Verfah-

rensdokumentation“), Plugins für Drittsoft-

ware, Erweiterungen oder weitere Leistungen 

hierzu zum Gegenstand haben, selbst wenn 

dies nicht nochmals gesondert vereinbart wird. 

(2) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart ist, gelten ausschließlich diese AGB 

in ihrer zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ver-

trages gültigen Fassung.  

Der Kunde stimmt durch Angebotsannahme 

diesen AGB ausdrücklich zu und verzichtet auf 

die Geltendmachung eigener abweichender 

Geschäftsbedingungen bzw. Einkaufs- und Zah-

lungsbedingungen. Andere Geschäftsbedin-

gungen gelten auch dann nicht, wenn VD2 die-

sen im Einzelfall nicht ausdrücklich wider-

spricht. Abweichende Geschäftsbedingungen 

des Kunden finden nur dann Anwendung, 

wenn diese gesondert, ausdrücklich und 

schriftlich vereinbart wurden. Sollte der Kunde 

hiermit nicht einverstanden sein, muss er die 

Anbieterin hierauf sofort schriftlich hinweisen. 

(3) Kunden im Sinne dieser AGB sind aus-

schließlich Unternehmer im Sinne des § 14 

BGB, also jede natürliche oder juristische Per-

son oder rechtsfähige Personengesellschaft, 

die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung 

ihrer gewerblichen oder selbständigen berufli-

chen Tätigkeit handelt. Ein Vertragsschluss mit 

Verbrauchern ist ausgeschlossen.  

(4) Soweit die Anwendung auf Dienste Dritter, 

insbesondere Dokumentenmanagementsys-

temanbietern (bspw. DocuWare) lediglich auf-

setzt bzw. mit diesen zusammenzuwirken im-

stande ist, sind die Dienste Dritter nicht Leis-

tungsgegenstand und nicht von der vorliegen-

den Vereinbarung umfasst. VD2 übernimmt 

keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit und 

Aufrechterhaltung von Diensten Dritter, insbe-

sondere DocuWare oder sonstige von Dritten 

betriebenen Plattformen. 

(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle Verein-

barungen mit dem Kunden (einschließlich Ne-

benabreden, Ergänzungen und Änderungen) 

haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 

Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftli-

cher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung 

durch die Anbieterin maßgebend. 

(6) VD2 ist zu Änderungen der Leistungsbe-

schreibungen oder dieser allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und sonstiger Bedingun-

gen berechtigt. VD2 wird diese Änderungen 

nur aus triftigen Gründen durchführen, insbe-

sondere aufgrund neuer technischer Entwick-

lungen, Änderungen der Rechtsprechung oder 

sonstigen gleichwertigen Gründen. Sollte 

durch die Änderung das vertragliche Gleichge-

wicht zwischen den Parteien erheblich gestört 

werden, so unterbleibt die Änderung. Im Übri-

gen bedürfen Änderungen der Zustimmung des 

Kunden. 

§ 2 |Leistungsgegenstand| 
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Bereitstel-

lung der Anwendung sowie die technische Er-

möglichung der Nutzung der Anwendung ver-

mittels Browserzugriff einschließlich der 

Schnittstelle „Erstellung Verfahrensdokumen-

tation“ (nachfolgend „Schnittstelle“)  und die 

Einräumung von Nutzungsrechten an der An-

wendung und der Schnittstelle sowie die Be-

reitstellung von Speicherplatz für die vom Kun-

den durch Nutzung der Anwendung erzeugten 

und/oder die zur Nutzung der Anwendung er-

forderlichen Daten (im Folgenden: Anwen-

dungsdaten) durch die Anbieterin gegenüber 

dem Kunden gegen Zahlung des vereinbarten 

Entgelts.  

(2) Die Anwendung unterstützt den Kunden bei 

der Führung seines (Docuware)Dokumenten-
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managementsystems im Rahmen der Grunds-

ätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form. Dies um-

fasst insbesondere und soweit durch den Kun-

den gebucht: 

• Schnittstelle zum Archivieren und Ak-

tualisieren der Verfahrensdokumenta-

tion (bei DMS integrierten Lösungen) 

• Bereitstellung eines Online-Tools zur 

Abfrage der relevanten Informationen 

• Verfahrensdokumentation bei Kassen-

systemen und Onlineshops (gegen 

Aufpreis)  

• IKS: halbjährliche Prüfung der abgeleg-

ten Informationen 

Der Leistungsgegenstand der Anwendung liegt 

ausschließlich in der Unterstützung bei der Er-

füllung der Dokumentationspflichten des Kun-

den. Die Anwendung überprüft die vom Kun-

den oder Mitarbeiter eingegebenen Daten 

nicht auf inhaltliche Richtigkeit oder Vollstän-

digkeit. Bei den erbrachten Leistungen handelt 

es sich nicht um Beratungsleistungen, insbe-

sondere keine Leistungen der Steuerberatung.  

Die erbrachten Leistungen haben den Zweck, 

den Kunden bei der Erfüllung eigener Doku-

mentations- und Nachweispflichten zu unter-

stützen, insbesondere die gegenüber Behör-

den vorzulegenden Informationen aktuell zu 

halten und zusammenzutragen. Die in § 10 ge-

nannten Entgelte werden ausschließlich für die 

technische Bereitstellung bzw. Nutzungs-

rechteeinräumung an der Software und der 

Schnittstelle gezahlt. 

(3) Einzelheiten zum Leistungsumfang ergeben 

sich aus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses (§ 3) aktuellen Leistungsbeschreibung, die 

in der Bestellbestätigung per E-Mail als PDF an-

gehangen ist. 

§ 3 |Vertragsschluss| 
(1) Der Vertragsschluss erfolgt über das Bestell-

formular der Anbieterin. Ein Anspruch auf Ver-

tragsschluss besteht nicht. Zum Vertrags-

schluss berechtigt sind ausschließlich unbe-

schränkt geschäftsfähige Personen, die in Aus-

übung ihrer gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit handeln. Auf Verlangen 

der Anbieterin hat der Kunde der Anbieterin ei-

nen Identitätsnachweis (z.B. Kopie seines Per-

sonalausweises) zuzusenden bzw. seine Um-

satzsteueridentifikationsnummer zu benennen 

und registerrechtliche Eintragung zu dokumen-

tieren. Im Rahmen der Bestellung fragt die An-

bieterin die Daten des Kunden ab. Die erforder-

lichen Daten sind vom Kunden vollständig und 

wahrheitsgemäß anzugeben. 

(2) Im Rahmen des Bestellprozesses macht der 

Kunde Angaben zu seiner Systemumgebung 

und wählt die von ihm gewünschten Verfah-

rensdokumentationen und Zusatzleistungen 

aus. Eine Korrektur kann durch Entfernen des 

jeweiligen Hakens vorgenommen werden. 

Durch Klick auf “kostenpflichtig bestellen” gibt 

der Kunde eine verbindliche Bestellung ab. 

Durch Versand einer Auftragsbestätigung per 

E-Mail durch die Anbieterin kommt der Vertrag 

zustande. 

(3)   Im Rahmen des Einrichtungsprozesses 

übermittelt die Anbieterin dem Kunden eine E-

Mail mit Links zu den Onlineformularen. Diese 

sind nur betriebsintern und notwendigen ex-

ternen Dienstleistern zur Verfügung zu stellen. 

Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Der 

Kunde ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu 

halten und Dritten keinesfalls mitzuteilen.  

(4) Soweit sich die persönlichen bzw. Firmen-

angaben des Kunden ändern, ist der Kunde 

selbst für deren Aktualisierung verantwortlich. 

Alle Änderungen müssen der Anbieterin über 

in Textform mitgeteilt werden. 

§ 4 |Bereitstellung der Anwendung| 
(1) Die Anbieterin hält die Anwendung in der 

bei Vertragsschluss aktuellen Version ab dem 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses (§ 3) auf einer 

oder mehreren zentralen Datenverarbeitungs-

anlagen, die sie von Dritten mietet (im Folgen-

den: Server), zur Nutzung nach Maßgabe der 

nachfolgenden Regelungen bereit. 

(2) Die Anbieterin trägt Sorge dafür, dass die 

bereitgestellte Anwendung  
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● für die sich aus der jeweils aktuellen 

Leistungsbeschreibung ergebenden 

Zwecke geeignet ist, 

● während der gesamten Vertragslauf-

zeit frei von Mängeln ist, 

● insb. frei von Viren und ähnlicher 

Schadsoftware ist, welche die Tauglich-

keit der Anwendung zum vertragsge-

mäßen Gebrauch aufheben 

wobei die Anbieterin die branchenübliche 

Sorgfalt schuldet. Bei der Feststellung, ob die 

Anbieterin ein Verschulden trifft, ist zu berück-

sichtigen, dass Software technisch nicht voll-

kommen fehlerfrei erstellt werden kann. 

(3) Die produktive Nutzung der DMS systemin-

tegrierten Anwendung setzt die Durchführung 

einer Ersteinrichtung der Anwendung ein-

schließlich er Konfiguration der Schnittstelle 

voraus. Dies umfasst insbesondere: 

• Einrichtung der Archive 

• Einrichtung der Rollen 

• Eirichtung des Prüf-Workflows 

Soweit der Kunde die Ersteinrichtung bei VD2 

gebucht hat, ergeben sich die vom Kunden zu 

erbringenden Mitwirkungsleistungen aus § 8 

dieser AGB. Die vom Kunden zu beachtenden 

Sicherheitsmaßnahmen ergeben sich aus § 9 

dieser AGB. 

(4) Soweit die Anbieterin die Anwendung selbst 

herstellt, sorgt sie dafür, dass diese stets dem 

erprobten Stand der Technik entspricht. Soweit 

die Anbieterin Teile der Anwendung (bspw. 

Plugins etc.) von Dritten bezieht, wird sie die 

bei Vertragsschluss letzte allgemein am Markt 

verfügbare Version des jeweiligen Teils der An-

wendung spätestens drei Monate ab herstel-

lerseitiger allgemeiner Marktfreigabe zur Nut-

zung durch den Kunden bereithalten.  

Soweit die Bereitstellung einer neuen Version 

oder eine sonstige Änderung dazu führt, dass 

dadurch die Funktionalitäten der Anwendung, 

durch die Anwendung unterstützte Arbeitsab-

läufe des Kunden und/oder Beschränkungen in 

der Verwendbarkeit bisher erzeugter Daten be-

einträchtigt werden, wird die Anbieterin dies 

dem Kunden spätestens sechs Wochen vor 

dem Wirksamwerden einer solchen Änderung 

schriftlich ankündigen. Widerspricht der Kunde 

der Änderung nicht schriftlich innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen ab Zugang der Ände-

rungsmitteilung, wird die Änderung Vertrags-

bestandteil. Die Anbieterin wird den Kunden 

bei jeder Ankündigung von Änderungen auf die 

vorgenannte Frist und die Rechtsfolgen ihres 

Verstreichens bei Nichtwahrnehmung der Wi-

derspruchsmöglichkeit aufmerksam machen. 

(5) Die Anwendung wird auf dem Server regel-

mäßig, mindestens täglich gesichert. Für die 

Einhaltung eventueller handels- und steuer-

rechtlicher Aufbewahrungsfristen ist der 

Kunde verantwortlich.  

(6) Übergabepunkt für die Anwendung und die 

Anwendungsdaten ist der Routerausgang des 

Rechenzentrums des von der Anbieterin beauf-

tragten Hostinganbieters. 

(8) Der Kunde hält zum Zugriff auf die Formu-

lare den Webbrowser Google Chrome oder 

Microsoft Edge in der aktuellen, mindestens je-

doch der Vorgängerversion zur aktuellen Ver-

sion bereit. Für Änderungen am technischen 

System der Anbieterin gilt die Widerspruchslö-

sung des Abs. 4 Unterabs. 2 entsprechend. Für 

die Beschaffenheit der erforderlichen Hard- 

und Software auf Seiten des Kunden sowie für 

die Telekommunikationsverbindung zwischen 

dem Kunden und der Anbieterin bis zum Über-

gabepunkt ist die Anbieterin nicht verantwort-

lich. 

§ 5 |Verfügbarkeit der Anwendung| 
(1) Die Anbieterin schuldet die im Folgenden 

vereinbarte Verfügbarkeit der Anwendung und 

der Anwendungsdaten am Übergabepunkt. 

Unter Verfügbarkeit verstehen die Vertrags-

partner die technische Nutzbarkeit der Anwen-

dung und der Anwendungsdaten am Überga-

bepunkt zum Gebrauch durch den Kunden.  

(2) Die Anbieterin stellt dem Kunden die An-

wendung ab dem Zeitpunkt der Registrierung 
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bereit, dies jedoch unter Ausschluss der verein-

barten Zeiten angekündigter Nichtverfügbar-

keit. 

(3) Zur verfügbaren Nutzung zählen auch die 

Zeiträume während 

• Störungen in oder aufgrund des Zu-

stands von nicht von der Anbieterin 

oder ihren Erfüllungsgehilfen bereit zu 

stellenden Teilen der für die Ausfüh-

rung der Anwendung erforderlichen 

technischen Infrastruktur einschließ-

lich der Dienste Dritter (§ 2 Abs. 3); 

• Störungen oder sonstigen Ereignissen, 

die nicht von der Anbieterin oder ei-

nem ihrer Erfüllungsgehilfen (mit-)ver-

ursacht sind, z.B. die Überschreitung 

einer vereinbarten zugelassenen Bean-

spruchung der Anwendung; 

• unerheblicher Minderung der Taug-

lichkeit zum vertragsgemäßen Ge-

brauch; 

(4) Angekündigte Nichtverfügbarkeit  

(a) VD2 ist in Zeiten der angekündigten Nicht-

verfügbarkeit berechtigt, die Anwendung 

und/oder Server zu warten, zu pflegen, Daten-

sicherungen oder sonstige Arbeiten vorzuneh-

men. Der Kunde erteilt bereits jetzt seine Zu-

stimmung dazu, dass während der gesamten 

Vertragslaufzeit eine geplante Nichtverfügbar-

keit jeden Mittwoch von 20 bis 23 Uhr besteht.  

(b) Geplante Updates werden in der Regel ein-

mal pro Halbjahr eingespielt. Die Anbieterin 

kündigt den Zeitpunkt des Updates sowie zu er-

wartende Ausfallzeiten mindestens 14 Tage im 

Voraus an. Im Übrigen werden angekündigte 

Nichtverfügbarkeiten und deren voraussichtli-

che Dauer mindestens 7 Tage im Voraus ange-

kündigt. Diese Frist kann in begründeten Aus-

nahmefällen verkürzt werden.  

(c) Nutzung der Anwendung in Zeiten der ange-

kündigten Nichtverfügbarkeit 

Wenn und so weit der Kunde in Zeiten der an-

gekündigten Nichtverfügbarkeit die Anwen-

dung nutzen kann, so besteht hierauf kein 

Rechtsanspruch. Kommt es bei der Nutzung ei-

ner Anwendung in Zeiten der angekündigten 

Nichtverfügbarkeit zu einer Leistungsreduzie-

rung oder -einstellung, besteht für den Kunden 

kein Anspruch auf Mangelhaftung oder Scha-

densersatz. 

(5) Störungsbehebung 

Sofern Reaktions- und Wiederherstellungszei-

ten nicht gesondert vereinbart sind, wird die 

Anbieterin im Falle von ungeplanten Nichtver-

fügbarkeiten den Kunden innerhalb von 48 

Stunden während der Geschäftszeiten der An-

bieterin (Mo – Fr. 09:00 – 17:00 Uhr, ausge-

nommen gesetzliche Feiertage in Schleswig-

Holstein) nach Störungsmeldung über die vo-

raussichtliche Dauer der Behinderung unter-

richten. Die Anbieterin trägt dafür Sorge, dass 

die Störungsbeseitigung innerhalb angemesse-

ner Zeit eingeleitet wird. Die Anbieterin trägt 

ferner dafür Sorge, dass die gemeldete bzw. 

bemerkte technische Störung in einer dem Um-

fang der Störung angemessenen Zeit beseitigt 

wird. 

§ 6 |sonstige Leistungen der Anbie-

terin| 
(1) Dem Kunden steht während der Vertrags-

laufzeit ein elektronisches Benutzerhandbuch 

für die Anwendung zur Verfügung. Den Link mit 

den Zugängen erhält der Kunde mit der Will-

kommens-E-Mail nach der Bestellbestätigung. 

Sofern eine Aktualisierung der Anwendung ver-

einbart ist und erfolgt, wird das Benutzerhand-

buch entsprechend angepasst. 

(2) Sofern die Anbieterin Software Dritter als 

Anwendung bereitstellt und von diesem Drit-

ten keine Dokumentation in deutscher/engli-

scher Sprache allgemein erhältlich ist, ist die 

Anbieterin berechtigt, allein die ihm zugängli-

che Dokumentation zur Verfügung zu stellen. 

Der Kunde ist berechtigt, die zur Verfügung ge-

stellte Dokumentation unter Aufrechterhal-

tung vorhandener Schutzrechtsvermerke zu 

speichern, auszudrucken und für Zwecke die-

ses Vertrags in angemessener Anzahl zu ver-

vielfältigen. Im Übrigen gelten die unter §§ 7-8 
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dieser AGB für die Anwendung genannten Nut-

zungsbeschränkungen für die Dokumentation 

entsprechend. 

(3) VD2 hält einen Kundensupport per E-Mail 

bereit. VD2 behält sich vor, die Erreichbarkeits-

zeiten und -kanäle anzupassen. Sofern die Ver-

tragspartner Supportreaktions- und Wieder-

herstellungszeiten in einem Service-Level-Ag-

reement (SLA) vereinbaren, wird dieses Be-

standteil des Vertrages. 

(4) Weitere Leistungen der Anbieterin können 

jederzeit vereinbart werden. Insbesondere 

können individuelle Anpassungen der Anwen-

dung sowie Supportleistungen nachträglich 

vereinbart werden. Solche weiteren Leistungen 

werden, wenn nicht abweichend vereinbart, 

gegen Erstattung des nachgewiesenen Auf-

wands zu den allgemeinen Stundensätzen der 

Anbieterin erbracht. 

§ 7 |Nutzungsrechte an und Nutzung 

der Anwendung| 
(1) Der Kunde erhält an der Anwendung und 

der Schnittstelle einfache (nicht unterlizenzier-

bare und nicht übertragbare), auf die Laufzeit 

dieses Vertrags beschränkte Nutzungsrechte 

nach Maßgabe der nachstehenden Regelun-

gen. 

(2) Der Kunde nutzt die Anwendung ausschließ-

lich auf dem Server per Browserzugriff bzw. 

vermittels der Schnittstelle. Eine physische 

Überlassung von Software an den Kunden er-

folgt nicht. Der Kunde darf die Anwendung nur 

im Rahmen der Vertragszwecke durch autori-

sierte Personen nutzen. 

(3) Der Kunde nutzt die Anwendung nur im ver-

einbarten Umfang. Ansprüche der Anbieterin 

bei einer Mehrnutzung über die vereinbarte 

Nutzung hinaus bleiben vorbehalten. 

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, Änderungen 

an der Anwendung oder der Schnittstelle vor-

zunehmen. Dies gilt nicht für Änderungen, die 

für die Berichtigung von Fehlern notwendig 

sind, sofern die Anbieterin sich mit der Behe-

bung des Fehlers in Verzug befindet, die Fehler-

beseitigung ablehnt oder wegen der Eröffnung 

des lnsolvenzverfahrens zur Fehlerbeseitigung 

außer Stande ist.  

(5) Sofern die Anbieterin während der Laufzeit 

neue Versionen, Updates, Upgrades oder an-

dere Neulieferungen im Hinblick auf die An-

wendung vornimmt, gelten die vorstehenden 

Rechte auch für diese. 

(6) Rechte, die vorstehend nicht ausdrücklich 

dem Kunden eingeräumt werden, stehen dem 

Kunden nicht zu. Der Kunde ist insb. nicht be-

rechtigt, die Anwendung über die vereinbarte 

Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nut-

zen zu lassen oder die Anwendung Dritten zu-

gänglich zu machen. lnsb. ist es nicht gestattet, 

die Anwendung zu vervielfältigen, zu veräu-

ßern oder zeitlich begrenzt zu überlassen, insb. 

nicht zu vermieten oder zu verleihen. 

§ 8 |Mitwirkungspflichten des Kun-

den| 
(1) Die produktive Nutzbarkeit der DMS sys-

temintegrierten Anwendung erfordert die Mit-

wirkung des Kunden, insbesondere im Rahmen 

der Erstinstallation. Die Zeitplanung, insbeson-

dere gegebenenfalls von der Anbieterin ge-

nannte oder verbindlich zugesagte Termine, 

geht von einem erfolgreichen Ineinandergrei-

fen der von den Vertragspartnern im Rahmen 

des Projektes zu erbringenden Leistungen und 

Mitwirkungen aus. Es ist daher Vertragspflicht 

des Kunden, 

• im Rahmen der Erstinstallation von 

der Anbieterin zur Verfügung gestellte 

Unterlagen, insbesondere Fragebögen 

innerhalb der abgestimmten Termine 

vollständig ausfüllen; 

• im Rahmen des internen Kontrollsys-

tems die von der Anbieterin zur Verfü-

gung gestellten Anfragen ohne ver-

meidbare Verzögerung beantworten; 

• Sofern im Rahmen von Konfiguratio-

nen, Wartungen oder Fehlerbehebun-

gen der Zugriff auf die Systeme des 

Kunden durch die Anbieterin erforder-

lich sind, der Anbieterin den Fernzu-

griff eröffnen; 
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• zur Mitwirkung verpflichtet, insbeson-

dere zur Beistellung von Testszena-

rien, Ablauf und Zielsetzung der einzu-

richtenden Dialoge, Auswahl von Spra-

chen und sonstigen auf Aufforderung 

der Anbieterin beizubringen Informa-

tionen. 

(2) Ist die Anbieterin der Ansicht, dass der 

Kunde eine ihm obliegende Mitwirkungs- oder 

Beistellleistung nicht vertragsgemäß erbringt, 

wird die Anbieterin den Kunden hierauf hinwei-

sen und dem Kunden eine angemessene Nach-

frist für die Erbringung der Mitwirkungs- oder 

Beistellleistung setzen. Solange Mitwirkungs- 

oder Beistellleistungen nicht vertragsgemäß 

erbracht sind, ist die Anbieterin von ihrer be-

treffenden Leistungspflicht und der Einhaltung 

genannter oder verbindlich zugesagter Ter-

mine ganz oder teilweise insoweit und solange 

befreit, wie die Anbieterin auf die jeweilige 

Mitwirkung oder Beistellung angewiesen ist. 

Die Anbieterin ist nicht verantwortlich für Leis-

tungsstörungen, die durch die nicht vertragsge-

mäße Erbringung von Mitwirkungs-/Beistell-

leistungen durch den Kunden entstehen. 

(3) Durch die nicht vertragsgemäße Erbringung 

der Mitwirkungs-/Beistellleistung entstehen-

der Mehraufwand der Anbieterin kann von der 

Anbieterin gesondert in Rechnung gestellt wer-

den. Gegebenenfalls weitergehende Ansprü-

che der Anbieterin bleiben unberührt. 

§ 9 |Verpflichtungen des Kunden zur 

sicheren Nutzung| 
(1) Der Kunde trifft die notwendigen Vorkeh-

rungen, die Nutzung der Anwendung durch Un-

befugte zu verhindern; insbesondere stellt der 

Kunde sicher, dass die verwendeten Passwör-

ter mindestens 8 Zeichen enthalten und sich 

aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zif-

fern zusammensetzen. 

(2) Der Kunde haftet dafür, dass die Anwen-

dung nicht zu rassistischen, diskriminierenden, 

pornographischen, den Jugendschutz gefähr-

denden, politisch extremen oder sonst geset-

zeswidrigen oder gegen behördliche Vorschrif-

ten oder Auflagen verstoßenden Zwecken ver-

wendet oder entsprechende Daten, insb. An-

wendungsdaten, erstellt und/oder auf dem 

Server gespeichert werden. 

(3) Es obliegt dem Kunden, die die Beschrän-

kungen/Verpflichtungen im Hinblick auf die 

Nutzungsrechte nach § 7 einzuhalten, insb. 

wird er 

(a) keine Informationen oder Daten unbefugt 

abrufen oder abrufen lassen oder in Pro-

gramme, die von VD2 betrieben werden, ein-

greifen oder eingreifen lassen oder in Daten-

netze von VD2 unbefugt eindringen oder ein 

solches Eindringen fördern; 

(b) VD2 von Ansprüchen Dritter freistellen, die 

auf einer rechtswidrigen Verwendung der An-

wendung durch ihn beruhen oder die sich aus 

vom Kunden verursachten datenschutzrechtli-

chen, urheberrechtlichen oder sonstigen recht-

lichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nut-

zung der Anwendung verbunden sind; 

(c) die berechtigten Endnutzer verpflichten, ih-

rerseits die für sie geltenden Bestimmungen 

dieses Vertrags einzuhalten; 

(d) dafür Sorge tragen, dass er (z.B. bei der 

Übermittlung von Texten/ Daten Dritter auf 

den Server der Anbieterin) alle Rechte Dritter 

an von ihm verwendetem Material beachtet; 

(e) nach § 11 Abs. 2 die erforderliche Einwilli-

gung des jeweils Betroffenen einholen, soweit 

er bei Nutzung der Anwendung personenbezo-

gene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt und 

kein gesetzlicher Erlaubnistatbestand eingreift; 

(f) vor der Versendung von Daten und Informa-

tionen an VD2 diese auf Viren prüfen und dem 

Stand der Technik entsprechende Virenschutz-

programme einsetzen; 

(g) sofern und soweit ihm einvernehmlich die 

technische Möglichkeit dazu eröffnet wird, re-

gelmäßig die auf dem Server gespeicherten An-

wendungsdaten durch Download sichern; un-

berührt bleibt die Verpflichtung der Anbieterin 

zur Datensicherung nach § 4 Abs. 6. 
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(4) Verletzung der Bestimmungen nach Abs. 1 

bis 3 durch den Kunden 

(a) Verletzt der Kunde die Regelungen in Abs. 1, 

- 3 aus von ihm zu vertretenden Gründen, kann 

VD2 den Zugriff des Kunden auf die Anwen-

dung oder die Anwendungsdaten sperren, 

wenn die Verletzung hierdurch nachweislich 

abgestellt werden kann. 

(b) Verstößt der Kunde rechtswidrig gegen Abs. 

2 oder 3, ist VD2 berechtigt, die dadurch be-

troffenen Daten bzw. Anwendungsdaten zu lö-

schen. Im Fall eines rechtswidrigen Verstoßes 

durch Nutzer hat der Kunde VD2 auf Verlangen 

unverzüglich sämtliche Angaben zur Geltend-

machung der Ansprüche gegen den Nutzer zu 

machen, insb. dessen Namen und Anschrift 

mitzuteilen. 

Verletzt der Kunde trotz entsprechender 

schriftlicher Abmahnung der Anbieterin wei-

terhin oder wiederholt die Regelungen in Abs. 

1 bis 3, und hat er dies zu vertreten, so kann die 

Anbieterin den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist außerordentlich kündigen. 

(c) Im Falle von Pflichtverletzungen durch den 

Kunden kann VD2 Schadensersatz nach Maß-

gabe von § 13 geltend machen, es sei denn, der 

Kunde hat die Pflichtverletzung nicht zu vertre-

ten 

(5) Der Kunde wird Änderungen an der von der 

Anbieterin vorgenommenen Konfiguration der 

Schnittstelle nur in Rücksprache und nach aus-

drücklicher Freigabe der Anbieterin in Text-

form vornehmen und dafür Sorge tragen, dass 

nur befugte Personen Zugriff auf die Konfigura-

tion der Schnittstelle haben. 

(6) Der Kunde ist ohne Erlaubnis der Anbieterin 

nicht berechtigt, die Software Dritten zu über-

lassen, insbesondere diese zu veräußern oder 

weiter zu vermieten. Die unselbständige Nut-

zung durch die Arbeitnehmer des Kunden bzw. 

sonstige dem Weisungsrecht des Kunden un-

terliegende Dritte im Rahmen des bestim-

mungsgemäßen Gebrauchs ist zulässig. 

(7) Der Kunde hat geeignete Vorkehrungen zu 

treffen, um die Anwendung und die Schnitt-

stelle vor dem unbefugten Zugriff Dritter zu 

schützen. Er wird seine Arbeitnehmer und die 

sonstigen zur unselbständigen Nutzung be-

rechtigten Personen darauf hinweisen, dass 

eine Überschreitung des vertraglichen Nut-

zungsumfangs unzulässig ist. 

§ 10 |Entgelte| 
(1) Die Anbieterin erhebt zu Vertragsschluss 

eine einmalige Gebühr pro beauftragter Ver-

fahrensdokumentation bzw. Kasse, sowie wäh-

rend der Vertragslaufzeit eine jährlich zu ent-

richtende Servicepauschale als Vergütung für 

die zu erbringenden Leistungen der Einrich-

tung, Nutzungsgewährung bzgl. der Anwen-

dung und der Schnittstelle sowie Zurverfügung-

stellung von Speicherplatz einschließlich der 

Datensicherung für eine On-Premise Installa-

tion. Bei einer Miete erhebt die Anbieterin ei-

nen monatlichen Betrag, der die Servicepau-

schale bereits beinhaltet. 

(2) Die Servicegebühr einer On-Premise Instal-

lation fällt für jeden jährlichen Abrechnungs-

zeitraum ab betriebsfähiger Bereitstellung an 

und wird jeweils am ersten Werktag des Ab-

rechnungszeitraums im Voraus fällig. Hat der 

Kunde den Vertrag berechtigterweise außeror-

dentlich gekündigt, so ist die Pauschale zeitan-

teilig zurückzuzahlen.  

(3) Sonstige Leistungen werden von der Anbie-

terin nach Aufwand (Zeit & Material) zu den je-

weils im Zeitpunkt der Beauftragung geltenden 

allgemeinen Listenpreisen der Anbieterin er-

bracht. 

(4) Gegebenenfalls anfallende gesonderte Ver-

gütungen werden 10 Tage nach Zugang der 

Rechnung fällig. 

(5) VD2 ist berechtigt, die Pauschalen nach Abs. 

2 mit einer schriftlichen Ankündigung von 30 

Tagen zum darauffolgenden Abrechnungszeit-

raum zu erhöhen, sofern und soweit sich die für 

die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-

trags anfallenden Kosten erhöht haben. Be-

trägt die Preiserhöhung mehr als 10 % des bis-

herigen Preises, so ist der Kunde berechtigt, 
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den Vertrag im Ganzen mit einer Frist von drei 

Wochen zum Ende des Abrechnungszeitrau-

mes zu kündigen; macht er von diesem Kündi-

gungsrecht Gebrauch, so werden bis zum Wirk-

samwerden der Kündigung, die nicht erhöhten 

Preise berechnet. Auf dieses Kündigungsrecht 

wird die Anbieterin den Kunden zusammen mit 

jeder Ankündigung hinweisen. 

(6) Vergütungen werden zuzüglich MwSt. in der 

jeweils anfallenden gesetzlichen Höhe geschul-

det 

(7) Der Kunde ist mit der Ausstellung von Rech-

nungen in einem elektronischen Format und 

deren elektronischer Übermittlung (elektroni-

sche Rechnungen) einverstanden. VD2 ist be-

rechtigt, bei der Zahlungsabwicklung und Rech-

nungsausstellung Zahlungsdienstleister einzu-

setzen. 

§ 11 |Datensicherheit, Datenschutz| 
(1) Die Vertragspartner werden die jeweils an-

wendbaren, insb. die in Deutschland gültigen, 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insb. 

Datenschutzgrundverordnung und Bundesda-

tenschutzgesetz) beachten und ihre im Zusam-

menhang mit dem Vertrag und dessen Durch-

führung eingesetzten Beschäftigten auf das Da-

tengeheimnis verpflichten, soweit diese nicht 

bereits allgemein entsprechend verpflichtet 

sind. 

(2) Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde 

personenbezogene Daten, so steht er dafür 

ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insb. 

datenschutzrechtlichen, Bestimmungen be-

rechtigt ist und stellt im Fall eines Verstoßes 

VD2 von Ansprüchen Dritter frei. 

(3) Die Anbieterin wird personenbezogene Da-

ten des Kunden nur in dem Umfang erheben 

und nutzen, wie es die Durchführung dieses 

Vertrags erfordert. Der Kunde stimmt der Erhe-

bung und Nutzung solcher Daten in diesem 

Umfang zu. 

(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 3 beste-

hen, solange Anwendungsdaten im Einflussbe-

reich der Anbieterin liegen, auch über das Ver-

tragsende hinaus. 

(5) Die Vertragspartner schließen nach Maß-

gabe von Art. 28 DSGVO eine Vereinbarung 

über die Auftragsdatenvereinbarung. Im Fall 

von Widersprüchen zwischen diesem Vertrag 

und der Vereinbarung über die Auftragsdaten-

verarbeitung geht Letztere Ersterem vor. 

§ 12 |Geheimhaltung| 
(1) Die Anbieterin verpflichtet sowohl sich 

selbst, als auch ihre Mitarbeiter und sonstigen 

Erfüllungsgehilfen zur vertraulichen Behand-

lung aller im Rahmen des jeweiligen Vertrags-

verhältnisses erlangten und als vertraulich be-

zeichneten oder den Umständen nach als ver-

traulich anzusehenden Informationen, insbe-

sondere Geschäftsgeheimnisse gemäß § 2 Nr. 1 

GeschGehG (Geschäftsgeheimnisgesetz) sowie 

Informationen im Sinne von Geschäftsgeheim-

nissen, für die keine angemessenen Schutz-

maßnahmen im Sinne von § 2 Nr. 1 lit. b Gesch-

GehG getroffen wurden.  

(2) Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nach 

Beendigung des jeweiligen Vertrages fort. 

(3) Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für sol-

che Informationen, die  

● dem Informationsempfänger nach-

weislich vor Kenntnisgabe durch den 

anderen Vertragspartner bekannt 

oder zugänglich gemacht waren; 

● dem Informationsempfänger nach 

Kenntnisgabe durch den anderen Ver-

tragspartner nachweislich auf recht-

mäßige Weise durch Dritte bekannt-

gegeben werden, die keiner Geheim-

haltungspflicht unterliegen; 

● infolge von Veröffentlichungen oder 

aus anderweitigem Grund Gemeingut 

der Fachwelt waren oder nach Kennt-

nisgabe wurden. 

(4) Unbeschadet vorgenannter Bestimmungen 

ist die Anbieterin berechtigt, ihren gesetzlichen 

Auskunftspflichten auch hinsichtlich der ihm 

überlassenen Informationen nachzukommen. 

(5) Sofern der Kunde die vorherige Einwilligung 

in Textform hierfür erteilt, ist VD2 berechtigt 
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den Kunden gegenüber Dritten als Referenz-

kunden zu benennen sowie Namen und Logo 

des Kunden auf die eigenen Internetseiten zum 

Zwecke der Referenzangabe aufzunehmen. Die 

Berechtigung besteht über die Beendigung des 

Vertragsverhältnisses hinaus bis auf Widerruf 

durch den Kunden.  

§ 13 |Haftung| 
(1) Die Anbieterin haftet bei Vorsatz oder gro-

ber Fahrlässigkeit für alle von ihr sowie ihren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehil-

fen verursachten Schäden unbeschränkt. 

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Anbie-

terin im Fall der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. 

(3) Im Übrigen haftet die Anbieterin nur, soweit 

sie eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 

hat. Wesentliche Vertragspflichten sind solche 

Pflichten, die für die Erreichung des Vertrags-

ziels von besonderer Bedeutung sind, ebenso 

alle diejenigen Pflichten, die im Fall einer 

schuldhaften Verletzung dazu führen können, 

dass die Erreichung des Vertragszwecks gefähr-

det wird. In diesen Fällen ist die Haftung auf 

den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schadens beschränkt. Insoweit 

wird nochmals festgehalten, dass weder die 

Bereitstellung und Aufrechterhaltung von 

Diensten Dritter, noch die Überprüfung von 

Eingaben des Kunden oder sonstiger Dritter 

Vertragspflichten sind. Die verschuldensunab-

hängige Haftung der Anbieterin auf Schadens-

ersatz (§ 536a BGB) für bei Vertragsschluss vor-

handene Mängel wird ausgeschlossen; Abs. 1 

und 2 bleiben unberührt.   

(4) Die Rechte des Kunden wegen Mängeln sind 

ausgeschlossen, soweit dieser ohne Zustim-

mung der Anbieterin Änderungen an der 

Schnittstelle oder der von der Anbieterin ein-

gerichteten Konfiguration vornimmt oder vor-

nehmen lässt, es sei denn, der Kunde weist 

nach, dass die Änderungen keine für die Anbie-

terin unzumutbaren Auswirkungen auf Analyse 

und Beseitigung des Mangels haben.  

(5) Sofern die Datensicherung nicht in den ver-

traglichen Leistungskatalog der Anbieterin fällt, 

ist der Kunde für eine regelmäßige Sicherung 

seiner Daten verantwortlich. Bei einem durch 

die Anbieterin verschuldeten Datenverlust haf-

tet die Anbieterin deshalb ausschließlich für die 

Kosten der Wiederherstellung des Dienstes auf 

Basis und mit Stand der Sicherheitskopie des 

Kunden.  

(6) VD2 haftet nicht für eine Verletzung der 

Rechte Dritter durch den Kunden, sofern und 

soweit sich diese Verletzung aus einer Über-

schreitung der nach diesem Vertrag einge-

räumten Nutzungsrechte ergibt. In diesem Fall 

stellt der Kunde VD2 auf erstes Anfordern frei 

von sämtlichen Ansprüchen Dritter. 

(7) Die Haftung nach dem Produkthaftungsge-

setz und nach sonstigen zwingenden gesetzli-

chen Vorschriften bleibt unberührt.  

§ 14 |Laufzeit, Kündigung| 
(1)  Das jeweilige Vertragsverhältnis beginnt 

mit Zustandekommen des Vertrags (§ 3). Die 

Laufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich 

jeweils um 12 Monate, wenn der Kunde nicht 

mit einer Frist von 30 Tagen vor Ablauf der Ver-

tragslaufzeit kündigt.  

(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund 

liegt insbesondere dann vor, wenn der jeweils 

andere Vertragspartner seine Vertragspflich-

ten grob vertragswidrig und trotz schriftlicher 

Abmahnung und/oder Fristsetzung verletzt. Ein 

wichtiger Grund ist insbesondere dann gege-

ben, wenn der Kunde mit der Zahlung von Ent-

gelten oder wesentlichen Teilen hiervon in Ver-

zug gerät und das Entgelt auch nach Mahnung 

nicht innerhalb angemessener Frist zahlt oder 

ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens über das Vermögen des Kunden gestellt 

und/oder ein solches Insolvenzverfahren eröff-

net worden ist. 

(3) Wird das Vertragsverhältnis wegen einer 

schuldhaften Pflichtverletzung des Kunden 

durch die Anbieterin außerordentlich gekün-

digt, verpflichtet sich der Kunde, der Anbieterin 

den aus der außerordentlichen Kündigung re-

sultierenden Schaden zu ersetzen. 
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(4) Jede Kündigung bedarf der Textform. 

(5) Nach der Kündigung ist eine Neuerstellung 

der Verfahrensdokumentation oder eine Über-

prüfung im Rahmen des IKS nicht mehr mög-

lich. Die beim Kunden gespeicherten Daten 

bleiben von einer Kündigung unberührt.   

(6) Der Kunde ist für die Einhaltung gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten (z.B. wegen steuer-

rechtlicher Vorschriften) bezüglich seiner Kun-

dendaten ausschließlich selbst verantwortlich.  

(7) Jede Nutzung der Anwendung oder der 

Schnittstelle nach Beendigung des Vertrags-

verhältnisses ist unzulässig. 

§ 15 |Höhere Gewalt| 
Keiner der Vertragspartner ist zur Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen im Fall und für 

die Dauer höherer Gewalt verpflichtet. Insbe-

sondere folgende Umstände sind als höhere 

Gewalt in diesem Sinne anzusehen: 

● von dem Vertragspartner nicht zu ver-

tretende(s) Feuer/Explosion, 

● Pandemien, 

● Überschwemmung, 

● Krieg, Meuterei, Blockade, Embargo, 

● über 6 Wochen andauernder und von 

dem Vertragspartner nicht schuldhaft 

herbeigeführter Arbeitskampf, 

● nicht von einem Vertragspartner be-

einflussbare technische Probleme des 

Internets. 

Jeder Vertragspartner hat den anderen über 

den Eintritt eines Falls höherer Gewalt unver-

züglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

§ 16 |Schlussbestimmungen| 
(1) Auf alle Vertragsverhältnisse mit VD2 findet 

deutsches materielles Recht unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts Anwendung. 

(2) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Best-

immungen dieser AGB beeinträchtigt nicht die 

Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts. 

(3) Ergeben sich in der praktischen Anwendung 

des jeweiligen Vertrags oder dieser AGB Lü-

cken, die die Vertragspartner nicht vorgesehen 

haben, oder wird die Unwirksamkeit einer Re-

gelung rechtskräftig oder von beiden Vertrags-

partnern übereinstimmend festgestellt, so ver-

pflichten sie sich, diese Lücke oder unwirksame 

Regelung in sachlicher, am wirtschaftlichen 

Zweck des Vertrages orientierter angemesse-

ner Weise auszufüllen bzw. zu ersetzen. 

(4) Soweit diese AGB oder sonstige Vertragsun-

terlagen auch in andere Sprachen übersetzt 

werden, dient dies lediglich als Lesehilfe. Bei 

Streit- bzw. Auslegungsfragen ist jeweils aus-

schließlich die deutsche Fassung heranzuzie-

hen. 

(5) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ver-

träge mit VD2 ist, sofern nicht eine Norm 

zwingend einen anderen Gerichtsstand anord-

net, das für 20457 Hamburg zuständige Land-

gericht. 

--- Stand: Januar 2023 --- 

  


